
 

ABSCHNITT XII 

SCHUHE, KOPFBEDECKUNGEN, REGEN- UND SONNENSCHIRME, GEHSTÖCKE, SITZSTÖCKE, PEITSCHEN, 
REITPEITSCHEN UND TEILE DAVON; ZUGERICHTETE FEDERN UND WAREN AUS FEDERN; KÜNSTLICHE BLUMEN; 

WAREN AUS MENSCHENHAAREN 

KAPITEL 64 

Schuhe, Gamaschen und ähnliche Waren; Teile davon 

Restregel zum Kapitel 

Kann das Ursprungsland nicht durch Anwendung der Primärregeln bestimmt werden, so ist das Ursprungsland der Ware 
das Land, in dem der — gemessen am Wert — größere Teil dieser Vormaterialien seinen Ursprung hat. 

HS-Code 
2022 Warenbezeichnung Primärregeln 

6401 Wasserdichte Schuhe mit Laufsohlen und 
Oberteil aus Kautschuk oder Kunststoff, bei 
denen weder das Oberteil mit der Laufsohle 
noch das Oberteil selbst durch Nähen, Nieten, 
Nageln, Schrauben, Stecken oder ähnliche Ver
fahren zusammengefügt ist. 

CTH mit Ausnahme der Zusammensetzung aus Schuh
oberteilen, die mit einer Brandsohle oder anderen Boden
teilen verbunden sind, der Position 6406
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HS-Code 
2022 Warenbezeichnung Primärregeln 

6402 Andere Schuhe mit Laufsohlen und Oberteil 
aus Kautschuk oder Kunststoff. 

CTH mit Ausnahme der Zusammensetzung aus Schuh
oberteilen, die mit einer Brandsohle oder anderen Boden
teilen verbunden sind, der Position 6406 

6403 Schuhe mit Laufsohlen aus Kautschuk, Kunst
stoff, Leder oder rekonstituiertem Leder und 
Oberteil aus Leder. 

CTH mit Ausnahme der Zusammensetzung aus Schuh
oberteilen, die mit einer Brandsohle oder anderen Boden
teilen verbunden sind, der Position 6406 

6404 Schuhe mit Laufsohlen aus Kautschuk, Kunst
stoff, Leder oder rekonstituiertem Leder und 
Oberteil aus Spinnstoffen. 

CTH mit Ausnahme der Zusammensetzung aus Schuh
oberteilen, die mit einer Brandsohle oder anderen Boden
teilen verbunden sind, der Position 6406 

6405 Andere Schuhe. CTH mit Ausnahme der Zusammensetzung aus Schuh
oberteilen, die mit einer Brandsohle oder anderen Boden
teilen verbunden sind, der Position 6406 
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